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MEINER HEBEN FRAU





VORWORT ZUR FÜNFTEN AUFLAGE

An dem Text des Buches habe ich diesmal nur wenig geändert. Eine
knappere Darstellung der Probleme ist im Kap. IV. vorgenommen
worden.

Mai 1992 Prof. Dr. H. Going

VORWORT ZUR VIERTEN AUFLAGE

In der neuen Auflage ist der historischen Einleitung ein Abschnitt
angefügt worden, in dem einige Hinweise zur gegenwärtigen rechtsphilo-
sophischen Diskussion gegeben, insbesondere einige Verbindungslinien
zu den Ansätzen des 19. Jahrhunderts gezogen werden. Die Forschungen
im Bereich der Logik haben in den letzten Jahrzehnten einen großen
Aufschwung genommen. Die Konsequenzen für die Rechtswissenschaft
sind im einzelnen nicht dargestellt, wohl aber wird auf die Bedeutung
dieser Entwicklung für die Rechtstheorie in allgemeiner Form hingewie-
sen. Da die rechtstheoretischen Bemühungen noch nicht zu der erstrebten
Gesamttheorie geführt haben, ist näher nur auf die Lehren von Luhmann
eingegangen worden.

Im übrigen ist das zweite Kapitel erneut gestrafft worden.

Frankfurt am Main, am 4. September 1984 Helmut Coing



VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE

Die zweite Auflage dieses Buches ist in der Art der Darstellung
weitgehend umgestaltet.

Erfahrungen in der Vorlesung über Rechtsphilosophie haben mich
veranlaßt, eine knappe Darstellung einiger Hauptlehren der Rechts-
philosophie aufzunehmen. Daraus ist das neue Kapitel I entstanden.
Dabei habe ich mich bemüht herauszuarbeiten, auf welchen allgemein
philosophischen Voraussetzungen diese Lehren beruhen. Daraus er-
gab sich in natürlicher Weise die Aufgabe zu zeigen, daß die Ent-
scheidung für die eine oder die andere Theorie von der Stellungnahme
zu jenen grundsätzlichen Fragen abhängt, und die Gründe darzu-
legen, die den Autor veranlaßt haben, zu der von ihm entwickelten
Ansicht zu kommen. Diesem Zweck dienen das neue Kapitel II und
das (umgestaltete und jetzt das dritte Kapitel bildende) frühere
Kapitel I. Aus den so begründeten Anschauungen entwickeln die
weiteren Kapitel die Folgerungen. Dabei ist insbesondere das Ka-
pitel VI, das die Grundlagen einer juristischen Methologie enthält,
neu gestaltet worden. Ich hoffe, daß das Buch seinen Zweck, zum
Nachdenken über die Probleme des Rechts anzuregen, in dieser neuen
Form besser erfüllt.

Bei der Ausarbeitung sind mir vor allem zwei Denkrichtungen
wichtig gewesen, teils weil sie mich dazu gezwungen haben, die eigene
Position neu zu durchdenken, teils weil sie mir neue Wege des Ver-
ständnisses eröffnet haben. Es sind einmal die Arbeiten von K. Popper
zur Theorie der wissenschaftlichen Erkenntnis; es sind zum anderen
diejenigen der „neuen Topik oder Rhetorik", also vor allem die
Werke von Ch. Perelman, Th. Viehweg und Toulmin, welche mir
neue Wege gezeigt haben.

Frankfurt, den 4. 2.1969 Helmut Coing
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EINLEITUNG
„Was ist Recht? Diese Frage möchte wohl den Rechtsgelehrten,

wenn er nicht in Tautologie verfallen, oder statt einer allgemeinen
Auflösung auf das, was in irgendeinem Lande die Gesetze zu irgend-
einer Zeit wollen, verweisen will, ebenso in Verlegenheit setzen, als die
berufene Aufforderung: Was ist Wahrheit? den Logiker. Was Rech-
tens sei (quid sit inris), d. i. was die Gesetze an einem gewissen Ort
und zu einer gewissen Zeit sagen oder gesagt haben, kann er noch
wohl angeben: aber ob das, was sie wollten, auch recht sei, und das
allgemeine Kriterium, woran man überhaupt Recht sowohl als Un-
recht (iustum et iniustum) erkennen könne, bleibt ihm wohl ver-
borgen .. ,"1

In diesen Sätzen stellt Kant die Frageweise der Rechtsphilosophie
derjenigen der Jurisprudenz gegenüber. Diese interessiert, was hie
et nunc rechtens ist; jene fragt danach, was das Recht sei und was es
sein solle.

Die Frage, was Recht eigentlich sei, führt schnell zu einer Reihe
von weiteren Problemen. Denn man kann die Antwort in sehr ver-
schiedenen Richtungen suchen. Man kann etwa das Recht als Inbe-
griff von Normen mit Normen anderer Art, etwa denen der Sittlich-
keit, vergleichen und nach dem unterscheidenden Merkmal fragen, das
das Recht auszeichnet. Vielleicht ist es der Umstand, daß das Recht
mit Zwang verbunden ist. Man kann in die Praxis des Rechtslebens
sehen und sich dann vielleicht fragen, ob das Recht gar nicht in Nor-
men, sondern im Verhalten einer bestimmten Gruppe von Men-
schen innerhalb der Gesellschaft oder in Aussagen über ihr Verhalten
besteht. „The prophecies of what the courts will do in fact ... are
what I mean by the law" hat ein berühmter amerikanischer Richter
gesagt. Man kann sich zur Geschichte wenden und sich fragen, ob das
Recht nicht das — vielleicht notwendige — Ergebnis ihrer Entwicklung
sei, einer Entwicklung, die sich nach bestimmten Gesetzen, in der Ab-
folge bestimmter Epochen, bestimmter Wirtschaftssysteme vollzieht.
Man kann versuchen, die Stellung des Rechts in der Gesamtheit der
Kultur zu untersuchen, und sieht sich dann vor Fragen gestellt, wie

1 Kant, Metaphysik der Sitten. Einleitung in die Reditslehre (Inselausgabe
von Weisdiedel Band 4), S. 336.



2 Einleitung

die, ob das Recht etwa als Ausdruck der Gestaltung der Produktions-
verhältnisse, als deren „Überbau" verstanden werden kann. Man
kann die Ziele untersuchen, die der Mensch mit den rechtlichen Ord-
nungen verfolgt; in diesem Zusammenhang werden Begriffe wie
Freiheit und Gerechtigkeit auftauchen. „We hold these truths to be
self evident: that all men are created equal; that they are endowed
by their Creator with certain unalienable Rights, that among these
are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. — That to secure
these rights, Governments are instituted among Men, deriving their
just powers from the consent of the governed."2

Mit solchen Sätzen werden wir zu der Frage geführt, was Recht
sein solle. Was ist Gereditigkeit? Läßt sich ihr Inhalt bestimmen, oder
bleibt es auch für die Gerechtigkeit bei der skeptischen Frage des
Pilatus?

In engem Zusammenhang mit den beiden Grundfragen stehen auch
diejenigen nach der Eigenart der juristischen Methode in Rechtsan-
wendung und Rechtswissenschaft. Was heißt eigentlich, ein Gesetz
anwenden? Was bedeutet es, wenn wir von einem System des Rechts
sprechen? Was ist die Eigenart juristischer Argumentation?

Alle diese Fragen haben gemeinsam, daß sie für das Recht als
allgemeines Kulturphänomen, nicht für eine bestimmte Rechtsordnung
gestellt werden. Folglich muß der Blick, wenn man eine Antwort
sucht, über das eigene Rechtssystem hinausgehen. Und sie lassen sich
auch nicht beantworten, ohne daß man Bezirke betritt, die außer-
halb der Untersuchungen der Jurisprudenz als Fachwissenschaft lie-
gen. Der deutsche Jurist findet in § 157 BGB die Anweisung, Verträge
so auszulegen, wie Treu und Glauben es erfordern. Er tut es; aber
er kümmert sich nicht um die Theorie der Werte. Der Richter legt das
Gesetz nach einigen herkömmlichen Gesichtspunkten und Maximen
aus; deren Grundlagen in einer Theorie der Hermeneutik kümmern
ihn in der Regel nicht. Wir sprechen davon, daß bestimmte Änderun-
gen in der Technik neue Regelungen „hervorgerufen" haben: aber wie
ist der Vorgang der Rechtsschöpfung in Wahrheit abgelaufen? Solche
Fragen gehen auf Probleme, die die positive Rechtswissenschaft sich
nicht zu stellen braucht; ihr genügt, daß Gesetze da sind, daß Aus-
legungsregeln vorhanden sind. Sie bewegt sich — wie alle Fach-
disziplinen — im Rahmen von Ausgangspositionen, die für sie fest-
stehen, die sie nicht zum Problem zu machen braucht.

Demgegenüber führt die Rechtsphilosophie, indem sie gerade jene
Ausgangspositionen zum Problem macht, notwendig in allgemeine

* Declaration of Independence.



Einleitung 3

Fragestellungen, mit denen sich die Philosophie beschäftigt und die
Kant in die Sätze zusammengefaßt hat: Was können wir wissen?
Was sollen wir tun? Die Rechtsphilosophie muß also, ohne auf die
Erkenntnisse zu verzichten, welche die Rechtswissenschaft in ihrem
Bereich erarbeitet hat, notwendig über deren Grenzen hinausgehen;
sie verknüpft die besonderen Probleme, welche die Kulturerscheinung
des Rechts bietet, mit den allgemeinen und grundsätzlichen Fragen
der Philosophie.

Auf die Fragen, die die Rechtsphilosophie stellt, sind im Laufe der
Entwicklung unserer Kultur Antworten entwickelt worden. Und ge-
nau, wie die Fragen, um die es sich handelt, in solche von allgemein
philosophischer Natur einmünden, sind auch die Antworten auf der
Grundlage der allgemein philosophischen Lehren ausgearbeitet wor-
den, welche als Antwort auf jene allgemeinen Fragen entworfen waren.
Dort, nicht in der eigentlich rechtlichen Erfahrung, haben sie mei-
stens ihre Basis. Die Rechtsphilosophie ist daher eng mit der Ent-
wicklung der allgemeinen Philosophie verknüpft.

Mit der Entwicklung solcher „Antworten" in Form von Theorien
und Systemen hat sich Tradition — oder wir sollten lieber sagen:
Traditionen — gebildet, genau wie in der allgemeinen Philosophie.
Das Vorhandensein einer derartigen Tradition verändert aber stets
den Charakter einer "Disziplin und ihrer Probleme. Theorien und
Systeme können gelehrt und tradiert werden; sie können dann zwi-
schen den Forscher mit seiner Frage und das eigentliche Ausgangs-
problem treten: der Forscher sieht das Problem von vornherein in der
Weise, wie das System, das er „gelernt" hat, es angesehen hat; seine
Theorie kann ihm seine Arbeit erleichtern, kann ihm aber auch den
Weg zu ursprünglicher, unmittelbarer Fragestellung verstellen. Dann
treten Theorienkämpfe an Stelle ursprünglicher Problemerörterung.
Der Enkel hat es oft schwerer, an die eigentlichen Fragen heranzu-
kommen; er sieht sich zunächst vor fertige Theorien gestellt. Diese
Theorien bestimmen bereits die Sprache, in der er denkt, in deren
Rahmen er sich mit den Problemen auseinandersetzt; er kann ihnen
also nie gänzlich entrinnen; er muß sich mit ihnen auseinandersetzen.

Für diese Auseinandersetzung muß er vor allem versuchen, sich
immer gegenwärtig zu halten, welche Fragen eine bestimmte Lehre ur-
sprünglich beantworten sollte — das Bewußtsein davon kann bei deren
Tradierung über lange Zeiten oft verloren gehen — und auf welchen
Grundanschauungen sie beruht. Bei dieser letzten Frage wird er sich
einer Eigentümlichkeit des menschlichen Denkens erinnern müssen, die
immer wieder im Erkenntnisprozeß auftritt und uns in die Irre füh-
ren kann; es ist die Tendenz, neue Einsichten absolut zu setzen.



4 Einleitung

Das 18. und das 19. Jahrhundert haben, um ein Beispiel zu geben,
die Geschichtlichkeit der menschlichen Kultur entdeckt: und sogleich
hat die historische Rechtsschule in der Geschichte (von der sie eine ganz
bestimmte Vorstellung hat) den entscheidenden Faktor der Rechts-
bildung gesehen.

Das folgende Buch beginnt daher mit der Darstellung einiger wich-
tiger rechtsphilosophischer Theorien in ihren Grundzügen (Kap. I).
Die beiden folgenden Kapitel versuchen, die Gesichtspunkte zu ent-
wickeln, in denen der Verfasser die Gründe für seine Stellungnahme
sieht. Auf dieser Grundlage werden sodann drei Grundfragen der
Rechtsphilosophie behandelt: die Fragen nach den Grundsätzen der
Gerechtigkeit, nach dem Wesen des positiven Rechts und nach der
Eigenart juristischen Denkens.



KAPITEL I
HAUPTLEHREN DER RECHTSPHILOSOPHIE

Die Rechtsphilosophie der Gegenwart ist das Resultat einer langen
Entwicklung. Wie alle Philosophie1, so ist auch die Rechtsphilosophie
in einer Folge von Fragen und Antworten geworden. Im Ergebnis liegt
ein umschreibbarer Kreis von zusammenhängenden Problemen und
Lösungsversuchen vor; durch sie wird das Feld der Rechtsphilosophie
heute abgesteckt. In diesem Felde bewegt sie sich, und wer ihr An-
liegen, ja ihre Sprache begreifen will, muß eine Vorstellung davon
haben, wie die wichtigsten Fragen und die darauf gegebenen Ant-
worten aussehen.

In den folgenden Ausführungen wird der Versuch gemacht, einen
Überblick über diesen Problemkreis zu geben. Es erschien zweckmäßig,
ihn historisch anzulegen, d. h. zu zeigen, wie die rechtsphilosophischen
Probleme geschichtlich nacheinander hervorgetreten sind: Es leuchtet
ein, daß es kein Zufall ist, in welchem Zeitpunkt eine bestimmte
Frage hervortritt; die gegebene Situation bestimmt die Frage wie die
Antwort, und ein Hinweis auf sie ist für die zu suchende eigene
Stellungnahme von Wichtigkeit. Andererseits wäre es ein Mißver-
ständnis, das Folgende als eine Geschichte der Rechtsphilosophie an-
zusehen": das kann es nach Umfang und Anlage nicht sein; es ist nur eine
geschichtliche Hinleitung zu den Problemen111.

I.
1. Die Rechtsphilosophie ist in unserer Kultur im antiken Grie-

chenland entstanden. Von den Griechen ist zuerst die Frage nach
dem Wesen des Rechts gestellt worden; die Griechen haben Antwor-
ten gegeben, die noch die heutige Diskussion mitbestimmen.

Das Recht wurde in Griechenland zum Problem, als im 5. Jahrhun-
dert v. Chr. die ursprünglich auch dort herrschende, gemeinarchaische

1 Dazu Collingwood, An Autobiography (Deutsche Ausgabe 1955) Kap. V.
le Zur Geschichte der Rechtsphilosophie bis zum 17. Jahrhundert

vgl. M. Villey, La formation de la pense*e juridique moderne (1960/1966).
lb Eine sehr gut aufgebaute problemorientierte Übersicht gibt Zippelius in seiner

Schrift „Das Wesen des Rechts".



6 Kapitel I

Auffassung in Frage gezogen wurde, wonach das Recht bindende,
gute alte Überlieferung ist, die, dem einzelnen Staatswesen von
Göttern und Heroen gegeben und von ihnen geschützt, hoch über der
Willkür menschlichen Willens und Planens steht. Dieses „In-Frage-
Stellen" des Rechtes hängt mit mancherlei Faktoren zusammen: mit
der größeren Kenntnis von der nichtgriechischen „barbarischen"
Umwelt und von deren andersartigen Gesetzen und Bräuchen; mit der
politischen Krise der Adelsherrsdiaft, dem Heraufkommen von Tyran-
nis und Demokratie in den griechischen Städten und den damit ver-
bundenen Rechtsumwälzungen; aber bewußt gestellt worden ist die
Frage von den Sophisten.

Die Sophisten traten als Lehrer des lebensnotwendigen Wissens
auf; ihr Ziel war der Bürger von umfassendem Wissen. Sie lehrten
insbesondere auch die Redekunst, die Rhetorik2. Sie entwickelten
keine einheitliche philosophische Lehre. Aber viele Sophisten verbanden
mit der Übermittlung des von ihnen gebotenen Wissens die Kritik
an der Überlieferung, an den Anschauungen, in denen das griechische
Volk bis dahin gelebt hatte. Insofern haben sie manche Züge mit
der Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts gemeinsam3.

Schon die Beschäftigung mit der Rhetorik mußte die Sophisten zu
der Erkenntnis führen, die Protagoras (etwa 485—415) ausge-
sprochen hat, daß sich zu jeder Frage zwei Standpunkte entwickeln
lassen und daß es mit rhetorischen Mitteln möglich ist, die schwächere
Sache zur stärkeren zu machen4. Aber ihre Kritik ging weiter. Der
gleiche Sophist Protagoras bezweifelte die Existenz der Götter — er
könne nicht sagen, ob sie existierten oder nicht existierten5, — und
stellte den berühmten Satz auf, der (einzelne) Mensch sei das Maß
aller Dinge6.

8 vgl. Kroll, Rhetorik, RE Suppl. VII (1940), Sp. 1043 ff.
3 Die Schriften der Sophisten sind uns nur in Fragmenten erhalten; z.T.

sind uns ihre Ansichten aus den Schriften Späterer, z. B. des Platon, bekannt.
Wichtigste Ausgabe Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker Bd. II
(6. Aufl. 1952) Nr. 79 ff. (S. 252 ff.); Auswahl in Übersetzung bei Capelle,
Die Vorsokratiker (3. Aufl. 1940), S. 317 ff.; geschichtliche Darstellung (auch
im übrigen für die antike Rechtsphilosophie zu vergleichen) bei Uberweg-
Praechter, Die Philosophie des Altertums (12. Aufl. 1926), S. 112 ff.; E. Wolf,
Griechisches Rechtsdenken II (1952), S. 9 ff.; Verdroß-Droßberg, Grundlinien
der antiken Rechts- und Staatsphilosophie (2. Aufl. 1948), S. 40 ff.

4 vgl. zu dieser Ansicht des Protagoras Aristoteles, Rhetorik 1402 a.
5 vgl. Diels-Kranz II Nr. 80 (S. 265) Fragm. 4.
6 Überliefert bei Platon Theaetet 151e/152a und 166d. Zur Interpretation
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In diesem Zusammenhang wurde auch die Frage gestellt, was ge-
recht sei und was es mit dem Rechte auf sich habe. Die Antworten
lauten bei den einzelnen Sophisten verschieden. H ufig wird gelehrt,
so z. B. von den Sophisten Hippias (geb. nicht vor 460) und Antiphon
(5. Jahrhundert)7, gerecht sein bedeute das gesetzte Recht (τα νόμιμα)
nicht bertreten. Aber dieses gesetzte Recht hat nichts wesenhaft Gu-
tes oder Bleibendes an sich; es beruht auf (mehr oder weniger will-
k rlicher) Satzung oder bereinkunft; die Gesetze werden ge ndert;
es gibt demnach wechselnde Anschauungen ber das, was gerecht
ist8. Die Gesetze sind also keine heilige Satzung, sondern dienen be-
stimmten Zwecken und Interessen: etwa dem Nutzen der M chtigen9,
oder auch dem Sch tze der Masse der Schwachen10. Andererseits
kennen manche Sophisten auch den Begriff der ungeschriebenen Ge-
setze, der άγραφοι νόμοι, die unabh ngig von allem positiven Recht
gelten11. Aus dieser neuen „realistischen" Einsch tzung des Rechts
werden z. T. zynische Folgerungen gezogen: Antiphon12 lehrt, nur
wo man Zeugen habe, m sse man das Recht halten, denn die unent-
deckte Tat bliebe straflos. Kritias (einer der sogen. 30 Tyrannen
des Jahres 404 in Athen, gest. 403) meinte, deshalb habe man den
G tterglauben erfunden, damit auch der Unbeobachtete sich unter
Aufsicht wisse13.

Bei ihrer Diskussion ber das Recht bedienen sich die Sophisten
einer Antithese, die im griechischen Denken des 5. Jh. auch sonst,

des Satzes vgl. E. Wolf aaO., S. 21 ff.; nach der berlieferung bei Sextus
Empiricus adv. math. VII 60 (Text auch bei Diels-Kranz II Nr. 80, S. 262/
263, Fragm. 1) und Platon aaO. m chte ich an der allgemeinen Bedeutung
„aller Dinge" festhalten.

7 hnlich u ert sich Protagoras bei Platon Theaetet 166 d; zu Hippias
vgl. E. Wolf II, S. 76 ff.; zu Antiphon vgl. Stenzel RE Suppl. IV (1924),
Sp. 33-43; E. Wolf U, S. 87 ff.

8 vgl. Protagoras bei Platon Theaetet 172 b; Hippias bei Xenophon
Memorabilien IV 4, 14.

• So Thrasymachos (lebt 431 in Athen — zu ihm E. Wolf II, S. 103 ff.) bei
Platon Politeia 338 c: το δίκαιον ουκ άλλο τι ή τδτοο κρείττονος συμφέρον

10 So Kallikles bei Platon, Gorgias 483 b/c.
11 So z.B. Hippias, freilich in einem Dialog mit Sokrates: Xenophon

Memorabilien, IV 4, 19.
12 In seiner Schrift Περί αληθείας ( ber die Wahrheit), von der uns

Fragmente auf Papyrus erhalten sind; Text bei Diels-Kranz II Nr. 87,
S. 346 ff. (Fragm. 44 A).

13 vgl. Dieb-Kranz II Nr. 88, S. 386/387 (Fragm. 25).
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etwa in der Sprach- und Kulturtheorie, verwendet wurde14, die aber
im rechtsphilosophischen Denken besonders bedeutsam werden sollte:
der Gegenüberstellung von „Satzung" oder „Konvention" ( ,
& ) und „Natur" ( ) und folglich dessen, was von Natur
und Wesen ist, und dessen, was menschliche Satzung festgesetzt hat.
Diese Unterscheidung ist die letzte Wurzel des Begriffs des Natur-
rechts. Dabei wird Natur von ihnen z. T. durchaus im biolo-
gischen Sinne verstanden. Die Folgerungen, die an Hand dieses Ge-
gensatzes entwickelt werden, sind sehr verschieden. Der soeben er-
wähnte Antiphon entwickelt daraus den Gedanken der natürlichen
(weil körperlichen) Gleichheit gegenüber dem Gedanken der Ehrfurcht
vor dem Adel15. Platon läßt dagegen den Kallikles die natürliche
Überlegenheit des Starken über die von den Gesetzen beschützten
Schwachen hervorheben16.

Eindrucksvoll ist die Schilderung der Macht und Freiheit des
Natürlichen, der , gegenüber der Fessel des Rechts bei Antiphon;
sie lautet in der Übersetzung von v. Arnim17: „Gerechtigkeit besteht
darin, die Satzungen des Staates, in dem man Bürger ist, nicht zu
übertreten. Am meisten Nutzen für sich wird ein Mensch dann aus
der Anwendung der Gerechtigkeit ziehen, wenn er vor Zeugen den
Satzungen die Ehre gibt, wo er dagegen allein und ohne Zeugen ist,
den Geboten der Natur. Denn die gesetzlichen Gebote beruhen auf
Willkür, die der Natur auf Notwendigkeit; die gesetzlichen sind ver-
einbart, nicht gewachsen, die der Natur gewachsen, nicht vereinbart;
wer daher die gesetzlichen Gebote übertritt, bleibt, wenn nur ihre Ver-
einbarer es nicht bemerken, von Schande und Strafe frei, wenn sie es
bemerken, nicht; wer dagegen eines der mit ihm geborenen Gesetze
der Natur über seine Kraft zu vergewaltigen sucht, erleidet, wenn
es auch allen Menschen verborgen bleibt, dadurch keinen geringeren
Schaden, und wenn es auch alle Menschen merken, dadurch keinen
größeren Schaden. Denn nicht durch bloße Meinung wird er geschä-
digt, sondern durch die Wahrheit. Man muß diese ganze Frage aus
dem Grunde untersuchen, weil die meisten gesetzlichen Rechtsforderun-
gen in einem der Natur feindseligen Sinne aufgestellt sind. Es ist ge-
setzlich verordnet für unsere Augen, was sie sehen sollen und was nicht,

14 vgl. Heinimann, Nomos und Physis (1945).
15 vgl. Dieh-Kranz II Nr. 87, S. 352/353 (Fragm. 44 B).
18 vgl. Platon Gorgias 483d/484a.
17 v. Arnim, Gereditigkeit und Nutzen in der Griediischen Aufklärungs-

philosophie, Frankfurter Universitätsreden 1916 V, S. 5 f.; der Text bei
Diels-Kranz II Nr. 87, S. 346 ff. (Fragm. 44 A).
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und für unsere Ohren, was sie hören sollen und was nicht, und für
unsere Zunge, was sie reden soll und was nicht, und für unsere Hände,
was sie tun sollen und was nicht, und für unsere Füße, wohin sie
schreiten sollen und wohin nicht, und für unsere Seele, was sie be-
gehren soll und was nicht. Nicht naturfreundlicher und nicht naturge-
mäßer sind die Warnungen als die Mahnungen der Gesetze an die
Menschen. Über ihr Leben aber und über ihr Sterben waltet die Natur.
Das Leben kommt ihnen von den nützlichen Dingen, das Sterben von
den schädlichen. Was die Gesetze für nützlich erklären, ist Fesselung
der Natur, was die Natur selbst für nützlich erklärt, vollzieht sich in
Freiheit."

Diese Auffassungen der Sophisten wirken z. T. erstaunlich modern.
Erinnern die Bemerkungen mancher politisch reaktionärer Sophisten
wie des Kritias oder des platonischen Kallikles an Nietzsche, so diese
des Antiphon an S. Freuds „Unbehagen in der Kultur"!

So umstürzend wie ihre allgemeinen Theorien vom Recht waren die
Einzellehren mancher Sophisten. Wir sahen schon, wie Antiphon die
Berechtigung der ständischen Unterschiede, in der die griechische Ge-
sellschaft sich entwickelt hatte, in Zweifel zog; andere leugneten
den für den Griechen des 5. Jh. noch viel elementareren Unterschied
zwischen Griechen und Barbaren oder zwischen Herren und Skla-
ven18. Protagoras lehrte, die Strafe habe den rationalen Zweck,
künftige Straftaten zu verhindern19. Im ganzen bringt die
„griechische Aufklärung" des 5. Jh. zugleich mit neuen Fragen eine
Fülle von rationalen Erklärungen, aber auch von vielfach wider-
spruchsvollen, manchmal willkürlich und eben im schlechten Sinne
„sophistisch" anmutenden Aufstellungen20.

18 vgl. Protagoras bei Platon, Protagoras 337 c; zur natürlichen Freiheit
aller: Alkidamas in der sogen. „Messenischen Rede" (nach 362), vgl. Scholion
zu Aristoteles Rhetorik 1373 b. — Freilich sprach Alkidamas hier im Hin-
blick auf die unterjochten Messenier.

19 vgl. Platon, Protagoras 324.
20 Als Beispiel diene die folgende These Antiphons in seinem Buch über

die Wahrheit (Diels-Kranz II Nr. 87, S. 353 ff. Fragm. 44 I-II): „Wenn das
Recht ernst genommen wird, so gilt das Bezeugen der Wahrheit untereinan-
der als gerecht und ebensosehr als nützlich für die Geschäfte der Menschen.
Und doch kann, wer das tut, nicht gerecht sein, da ja gerecht heißt: keinem
Unrecht und Schaden zufügen, wenn man nicht Unrecht und Schaden erleidet.
Notwendigerweise muß ja der Zeuge, auch wenn er die Wahrheit bezeugt,
einem ändern irgendwie Schaden zufügen und selbst später wieder Schaden
erleiden für das, was er aussagte, dadurch nämlich, daß wegen seiner Zeugen-
aussagen der durch das Zeugnis Belastete verurteilt wird und Geld oder
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2. Eine Gegenbewegung gegenüber der Sophistik hat Sokrates (470
bis 399) eingeleitet. Wir wissen wenig von ihm als historischer Ge-
stalt21. Aber gesichert ist wohl zweierlei. Sokrates hat, nach dem
Ausdruck Ciceros (Tusculum V. 4), die Philosophie vom Himmel auf
die Erde zurückgeholt; sein Interesse hat der Ethik, nicht der Natur-
philosophie gegolten. Und in der Ethik hat er gegenüber der Vielfalt
subjektiver Ansichten, wie sie die Sophistik entwickelt hatte, nach
festen Bestimmungen gesucht, hinter den Worten und Meinungen über
das Gerechte und Gute nach einer festen inhaltlichen Anschauung22.
Für die Rechtsphilosophie ist damit die Frage nach dem Wesen des
Gerechten und nach seiner richtigen Bestimmung durch Definition
entstanden.

Eine Antwort auf diese Frage hat Platon (427—347) mit seiner
Ideenlehre gegeben.

Die platonische Ideenlehre hat in der Forsdiung der letzten Jahrzehnte eine
neue Interpretation erfahren. Am Anfang unseres Jahrhunderts herrsdite
unter dem Einfluß der neukantischen Philosophie29 eine Lehre vor, welche
die Idee im Sinne höchster Begriffe verstand. Demgegenüber hat eine neuere,
die Entwicklung der Logik und ihre allmähliche Abspaltung von der Spradie
verfolgende Theorie24 zwei Phasen in der Entwicklung der Ideenlehre zu
unterscheiden versucht: Eine frühere, in der der Gedanke der unmittelbaren
Anschauung des als einheitlich gedachten Guten vorherrscht, und in der die

Leben verliert wegen dessen, dem er gar kein Unrecht zufügt. Also dadurch
fügt er dem Belasteten Unrecht zu, daß er diesen, der ihm selbst gar kein
Unrecht tut, solches zufügt, und er selbst erfährt wieder solches durch den
Belasteten, weil er von ihm gehaßt wird, auch wenn er die Wahrheit bezeugt
hat. Und nicht nur durch den Haß, sondern auch weil er sein ganzes Leben
hindurch vor dem auf der Hut sein muß, den er durch das Zeugnis belastete.
So steht denn für ihn ein Feind bereit, der ihm durch Wort und Tat, wenn
er kann, Schlimmes antun möchte. Wahrlich, das erscheint nicht als geringes
Unrecht, was er da selbst erleiden und was er zufügen kann."

81 Dazu vgl. Gigon, Sokrates (1947).
22 Dafür haben wir das Zeugnis des Aristoteles, Metaphysik 1078 b, 987 b,

und des Xenophon, Memorabilien 1.1. 16. — Zur Ansicht der neueren Logik-
geschichte über die Stellung des Sokrates vgl. Stenzel, „Logik" RE XXV
(1926) Sp. 991 ff.

23 vgl. dazu Natorp, Platons Ideenlehre, eine Einführung in den Idealismus
(1903).

84 vgl. vor allem Stenzel, Studien zur Entwicklung der platonischen Dia-
lektik von Sokrates zu Aristoteles (2. Aufl. 1931); W. Jaeger, Besprechung
von /. Stenzel, Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles, Deutsche Lit.
Zeitung, 1924, Sp. 2046—2055.
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Idee zugleich Wertträger ist, und eine spätere, in welcher in der Idee vor
allem das begrifflich Allgemeine gegenüber der Vielheit der Dinge gesucht
wird, und die Bemühung vor allem seiner definitorischen Erfassung sowie
der Unterscheidung der unter einen allgemeinen Begriff fallenden Unterarten
gilt. In dieser späteren Phase Platons und seiner Akademie steht das Ringen
um die rechte Definition der Allgemeinbegriffe und der ihnen unterfallenden
Arten im Mittelpunkt. Die Topik des Aristoteles hat uns von den Übungen
in dieser Hinsicht noch ein Bild bewahrt25. In dieser Zeit wird die Methode
der begrifflichen Unterscheidung von Arten, die unter einen gemeinsamen
Oberbegriff fallen, der sogen, '. entwickelt29, die für die Entwicklung
der systematischen Wissenschaft so bedeutsam geworden ist27. Freilich bleibt
auch in dieser Phase der Gedanke erhalten, daß uns in den „Ideen" Seins-
strukturen entgegentreten. — Mit allem Vorbehalt, der hier angebracht ist,
könnte man von einer mehr metaphysisch-intuitiven und einer mehr logisch
gerichteten Phase der Ideenlehre sprechen.

In der ursprünglichen Fassung der Ideenlehre, wie sie uns im „Staat"
entgegentritt, steht im Mittelpunkt die Idee des „Guten", des höchsten
Wertes, dem zugleich höchste Schönheit zukommt. Gegenüber der flie-
ßenden Vielfalt der Wirklichkeit steht sie festgestaltet, ewig und
gleichbleibend; die wahre Erkenntnis besteht darin, ihren Gehalt zu
begreifen.

Diese Idee ist zugleich der Kern des Seins, das wahre Sein. Die
Dinge der Wirklichkeit sind demgegenüber minderen Ranges. Ihr Ver-
hältnis zu den Ideen ist das von Abbild und Urbild, von Schatten
und Gestalt. Sie werden und vergehen: die Ideen bleiben. Sie sind
der wahre Grund für die Existenz der Einzeldinge. Unsere Erkenntnis
muß mühsam von dem schattenhaften Sein der Einzeldinge zur wah-
ren Erkenntnis der Ideen aufsteigen. Das wird in dem berühmten
Höhlengleichnis geschildert28.

Daß die Erkenntnis der Ideen und damit ein Wissen des
Guten für den Menschen überhaupt möglich ist, erklärt Platon durch
eine tiefsinnige Erzählung, durch einen Mythos. Platon vertritt die
Lehre von der Unsterblichkeit und der Wanderung der Seelen. Bevor
nun olie menschliche Seele in eine neue irdische Existenz eingegangen

!5 Zur historischen Einordnung der Topik vgl. jetzt Solmsen, Die Entwick-
lung der aristotelischen Logik und Rhetorik (1929); Kapp, Der Ursprung der
Logik bei den Griechen (1965); /. During, Aristoteles, Darstellung und Inter-
pretation seines Denkens (1966), S. 69.

26 Etwa Menschen — Freie — Sklaven.
27 Zum Einfluß dieser Methode auf die spätere römische Rechtswissenschaft

vgl. Fritz Schulz, Geschichte der römischen Rechtswissenschaft (1961), S. 73 ff.
28 Politeia VII 514—517.
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ist, hat sie die ewigen Gestalten der Ideen sdiauen d rfende"nimmt sie
in das Leben eine Erinnerung, wenn auch eine dunkle, an die Ideen
mit: sie wei von daher (von einer fr heren unmittelbaren An-
schauung — a priori hat man sp ter gesagt), was sch n, gerecht und
gut ist. Ihr Wissen darum ist unmittelbar und vorgegeben, ist Er-
innerung (άνάμνησις), die im Nachdenken ber den Begriff wieder
entfaltet und neu erfa t wird29. Insofern kann Platon auch lehren,
da nur, wer selbst gerecht ist, das Gerechte erkennen kann30.

Im Rahmen dieser Anschauung hat Platon seine Ansicht vom
Gerechten entwickelt; sie ist zugleich die Lehre vom wahren Staat.
Denn am Staat, meint Platon, als dem gr eren Wesen k nnen wir
besser sehen, was das Gerechte ist, als am Einzelmenschen.

Der Inhalt der Gerechtigkeit wird definiert als „jedem das ihm
Zukommende geben"31. Was das bedeutet, schildert Platon in sei-
nem Buch ber den Staat, dem ersten geschlossenen Entwurf eines
'Idealstaates.

Platon geht von der Einsicht aus, da die Menschen nach Anlagen
und F higkeiten verschieden sind. Gerechtigkeit herrscht daher, wenn
im Staat jeder die T tigkeit aus bt, die Stellung einnimmt, die ihm
nach seinen F higkeiten zukommt. Die B rgerschaft seines Idealstaates
wird daher in drei Gruppen gegliedert: Den Handwerker- und
Bauernstand, den W chter- oder Kriegerstand und den Herrscher-
stand. Nur im Stande der Handwerker und Bauern, der „Lohngeber
und Helfer", gibt es Privateigentum, ja berhaupt ein privates Da-
sein. Die beiden anderen Gruppen geh ren ganz dem Staat; es gibt
f r sie kein Privateigentum, ja nicht einmal Familien; die Frauen
sind gemeinsam. Die Kinder werden gleich nach der Geburt dem Staat

bergeben. Die Erziehung ist sorgf ltig geregelt: Aus dem W chter-
stand, als einer Elite, werden die Besten, die, welche f hig sind,
die Ideen zu schauen, in den Herrscherstand aufgenommen, in die
Reihe der Philosophen, die K nige sind. Denn so gro , so unmittel-
bar ist der Glaube an die Macht des Allgemeinen, der Ideen und ihrer
Anschauung, da Platon im Wissen um sie, nicht im Wissen um tat-
s chliche politische und konomische Umst nde, nicht in der Begabung
zur Macht und im Wissen um ihre Gesetze, nicht in irgendeiner Art

29 Die Άνάμνησις -Lehre ist namentlidi entwickelt in dem platonisdien
Dialog Phaidon.

30 Epistula VII 344 a, 341 c—e.
81 το προσήκον έκάστφ άποβιδόνοα, Politeia I, 332 c in Fortentwiddung der

Definition des Simonides: jedem des Geschuldete (n mlidi vertraglich Ge-
schuldete: τα οφειλόμενα) geben.
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von Staatsraison oder politischer Wissenschaft das R stzeug des Herr-
schers sieht. Die Lehre von der Politik wird f r ihn notwendig zur
Lehre vom Idealstaat.

Dem Aufbau des Staates entspricht der wohlgeordnete32 Zustand
des Menschen, in dem "Wille und Tatkraft (θυμοειδές) ber die sinn-
lichen Triebe (έποθυμητικόν), die das Gute erkennende Vernunft
(λογιστικόν) aber ber den "Willen herrscht33. Die Hierarchie des
Staates hat also ein anthropologisches Vorbild.

Platons Staat ist die konsequenteste Durchf hrung des Gerechtig-
keitsgedankens, in dem Sinne, da jeder nach Anlage und Leistung
seine Stellung in der sozialen Gemeinschaft erh lt, und insofern in der
Tat eine Explizierung seines Inhalts. Aber es fehlt g nzlich ein
Element, das uns von der Gerechtigkeit untrennbar erscheint: die
Freiheit hat in seinem Staat keinen Raum34.

In seinem „Staat" hat Platon die erste geschlossene Philosophie
des Rechts geschaffen, eine Lehre, an der sich die Rechtsphilosophie
immer wieder, bis in unsere Tage, orientiert hat35, weil sie eine
m gliche Auffassung der Gerechtigkeit bis zu Ende gedacht hat.

Die Definition des Gerechten: „Jedem das Seine" bildet bis heute
den Ausgangspunkt jeden Nachdenkens ber das "Wesen der Gerechtig-
keit. Die Staatslehre bleibt eine der gro en M glichkeiten, Staat und
Gesellschaft zu denken: eine M glichkeit, mit der sich jeder wieder aus-
einandersetzen mu , der ber den Staat nachdenkt. Das erste System
der Rechtsphilosophie ist zugleich eines der gr ten, das gedacht wor-
den ist.

Dar ber hinaus bildet die Zuordnung der Vernunft zu den Ideen,
der Gedanke, da Vernunft hei t, vom Guten zu wissen, an das
Gute sich erinnern lassen zu k nnen, und die ihr zugeh rige philo-
sophische Anthropologie die Grundlage aller klassischen ethischen
Lehren unserer Philosophie. Das gro artige Bild von der Rechtsidee
als der endg ltigen und ewigen Gestalt der wahren Gerechtigkeit,
die der Mensch in dieser Welt weder zur G nze erkennt noch jemals
verwirklicht und an der doch all5 sein rechtssch pferisches Tun

32 vgl. den Ausdruck κοαμεΐν in Politeia IV 443 d.
33 vgl. Politeia IV 435 b, 441 c.
34 Eingehende Kritik der platonischen Gedanken unter diesem Aspekt bei

Popper, Der Zauber Platons (Die offene Gesellschaft und ihre Feinde I 1957).
35 Es liegt au erhalb des Zweckes dieser Skizze, die Entwicklung dieser

Gedanken im platonischen Denken selbst etwa zu den „Gesetzen" zu ver-
folgen.



14 Kapitel I

ausgerichtet ist, hat die Menschen nie losgelassen; noch im blassesten
Festreden ton von der verpflichtenden „Rechtsidee" klingt es nach36.

3. Mit Aristoteles (387—322) setzt eine neue Betrachtungsweise
auch der Ph nomene des Rechts- und Staatslebens ein. Werner Jaeger
verdanken wir die Einsicht, da und wie sich Aristoteles allm hlich
von den Lehren der platonischen Akademie, in der er 20 Jahre gelebt
hat, gel st hat37. Die Kritik des Aristoteles galt vor allem der Ideen-
lehre38. An die Stelle des Gedankens von dem Reiche der ewigen, von
der Wirklichkeit abgeschiedenen Ideen, von denen die Wirklichkeit
nur ein unvollkommenes Abbild sei, trat bei ihm der Gedanke, da in
der Wirklichkeit selbst, in der Materie, in ihren zahllosen Formen
Formgedanken wirksam seien; Materie und Form oder Struktur (ύλη
und είδος) durchdringen sich innerlich; wie das im pflanzlichen und
tierischen Leben deutlich hervortritt, entwickelt sich das einzelne
Wesen auf eine ihm vorgeordnete Gestalt (είδος) hin39. Alles ist also
auf eine Gestalt hin geordnet.

Damit erhielt die Wirklichkeit und das Wissen von ihr, die em-
pirische Wissenschaft eine andere, neue Dignit t. Auf dem Gebiete
der biologischen Wissenschaften haben Aristoteles und seine Schule,
der Peripatos, eine breite Forschungst tigkeit entfaltet.

Die gleiche Fragestellung leitet Aristoteles auch im Bereich seiner
ethischen wie seiner rechts- und staatstheoretischen Untersuchun-
gen40. In der Ethik geht Aristoteles nicht von der einen Idee des
Guten aus41, sondern fragt nach dem h chsten Zweck, der f r den
Menschen als Vernunftswesen gilt. Er findet ihn in einer T tigkeit
der Seele, die der T chtigkeit entspricht (ενέργεια ψυχής κατ' άρε-

88 Stellungnahme zur Staatslehre Platons in Kapitel IV Abschnitt V (insbes.
unter Ziffer 3).

37 vgl. sein Budi: Aristoteles (1923, Neudruck 1955).
38 vgl. Metaphysik M 1078—1080. — Zur modernen Auffassung vgl. die

Darstellung in /. Stenzel's Studien zur Entwicklung der platonischen Dia-
lektik von Sokrates zu Aristoteles (2. Aufl. 1931).
" vgl. Ross, Aristoteles (University-Paperback Edition), S. 78 ff.
40 Sie sind uns vor allem in drei seiner sogen. „Lehrsdiriften" erhalten, die

als Ausarbeitungen f r Vorlesungen angesehen werden, dabei aber erst lange
nach dem Tod des Aristoteles, im 1. vordiristlidien Jahrhundert, heraus-
gegeben sind, und Teilst cke aus verschiedenen Lebensepochen enthalten: den
beiden Sdiriften ber Ethik, der lteren sogen. Eudemischen und der sp teren
Nikomachisdien, und der Politik.

41 vgl. die Kritik dieses platonischen Ansatzes, Nikomachische Ethik I. 6.
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την)42. Sie ist wertvoll um ihrer selbst willen, nicht als Mittel zur Er-
reichung anderer Zwecke. Was nun aber T chtigkeit im einzelnen ist,
das entwickelt Aristoteles im Blickpunkt auf den griechischen Staat
seiner Zeit, die Polis43, und die Anschauungen seiner Zeit. So kommt
er, statt die Anschauung der einen Idee des Guten wiederzugeben, zu
einer eher deskriptiven Darstellung derjenigen Verhaltensweisen,
die in seiner Zeit als ethisch ausgezeichnet galten; er gibt, mit anderen
Worten, eine Beschreibung der ethischen Werte oder Tugenden (άρεταί)»
wie seine Zeit sie sah. Aristoteles unterscheidet die theoretische (er-
kennende) und die praktische (das menschliche Handeln bestimmende)
Vernunft44. Zu dieser geh rt das Wissen um die Tugenden. In der
Darstellung der praktischen Tugenden, wie Tapferkeit (ανδρεία),
Selbstbeherrschung (σωφροσύνη)» Gro gesinntheit findet sich nun
auch eine klassische Beschreibung der Gerechtigkeit45.

Die Gerechtigkeit ist nach Aristoteles eine soziale Tugend; sie be-
zieht sich auf unsere Stellung zu unseren Mitmenschen. Ebenso kann
man aber auch den Zustand eines Gemeinwesens als gerecht oder un-
gerecht bezeichnen; dabei wird sie im Hauswesen anders sein als im
Staate. Charakteristisch f r den Gerechten ist, da er nicht mehr
haben will, als ihm zukommt: das Mehr-haben-wollen, die πλεονεξία,
ist ihm fremd. Im Gemeinwesen zeigt sich die Gerechtigkeit in der
Gleichheit; niemand hat ohne Grund mehr als ihm zukommt.

Die Analyse der Ordnung des Gemeinwesens f hrt Aristoteles zu
einer grundlegenden Unterscheidung zwischen zwei Erscheinungsfor-
men der Gerechtigkeit. Es gibt einmal die Gerechtigkeit in den Rechts-
beziehungen der einzelnen untereinander. Sie besteht darin, da wir
Vertr ge, die wir eingegangen sind, erf llen, in ihnen ein angemesse-
nes quivalent zahlen, und f r Rechtsverletzungen, die wir began-
gen haben, Ersatz leisten: dies ist die Vertrags- oder Austauschge-
rechtigkeit, das δίκαιον διορθωτικών» sp ter lateinisch „iustitia com-
mutativa" genannt. Ihr steht die zuteilende Gerechtigkeit (δίκαιον
διανεμητικόν5 sp ter sogen, iustitia distributiva) gegen ber, welche

42 Nikomachische Ethik I. 7.15; I. 8.13.
43 Dazu vgl. vor allem /. Ritter, Zur Grundlegung der praktischen Philo-

sophie bei Aristoteles, Archiv f r Rechts- und Sozialphilosophie, 46. Band
(1960), S. 179 ff. — Zum Naturrecht bei Aristoteles vgl. Michelakis, Das
Naturrecht bei Aristoteles (urspr nglich 1959, jetzt abgedruckt bei Berneker,
Zur griechischen Rechtsgeschichte 1968, S. 146 ff.).

44 Aristoteles, Nikomachische Ethik I. 13.20.
45 Buch V der Nikomachischen Ethik.
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Ehren, Reichtum oder andere Güter innerhalb einer bestimmten Ge-
meinschaft, z. B. des Staates verteilt. Das Prinzip der ersten Gerech-
tigkeitsform ist der Ausgleich — durch die adäquate Gegenleistung im
Vertrag, den angemessenen Ersatz bei Rechtsverletzungen; diesen Aus-
gleich schafft der Richter im Zivilprozeß. Für die zweite dagegen
ist der Maßstab in den einzelnen Staatwesen nach ihrer Verfassung
verschieden. In der Aristokratie ist es Abstammung und Reichtum;
danach wurden Adel und Bürger verschieden behandelt. In der De-
mokratie aber ist es die Gleichheit der Bürger.

Der Phänomenologie der Gerechtigkeit, die Aristoteles damit gibt,
verdanken wir auch die erste eingehende Darstellung des Wesens
der Billigkeit, der 46. Sie ist eine Form der Gerechtig-
keit und besteht darin, daß man den Einzelfall nach seiner Eigenart
unter Abweichung vom — zu weiten — Wortlaut des Gesetzes ent-
scheidet; sie ist eine notwendige Ergänzung des Gesetzesrechtes, weil
die Gesetze allgemein gefaßt sind und immer Lücken aufweisen
werden.

In all diesen Lehren zeigt sich Aristoteles als genauer Beobachter
des wirklichen Rechtslebens, dessen Erscheinung er theoretisch durch-
leuchtet. So ist er sich denn auch über die Verschiedenheit der posi-
tiven Rechtsordnungen klar. Trotzdem lehnt er es ab, im Recht nur
positive Satzung zu sehen. Vielmehr greift er die Lehre vom na-
türlich Gerechten auf und unterscheidet: In jedem Recht gibt es
Bestimmungen, welche » von Natur her gerecht sind,
und die der Gesetzgeber nicht anders hätte ordnen können, während
andere nur auf positiver Bestimmung beruhen47. Das natürlich Ge-
rechte lebt also in der positiven Ordnung. Es beruht auf vernünf-
tiger Einsicht und findet sich gleichmäßig überall.

Ähnlich wie die Ethik ist auch die Politik des Aristoteles auf
empirischer Grundlage aufgebaut. Aristoteles hat eine Sammlung von
158 Verfassungen angelegt; erhalten ist uns davon auf einem Papyrus
die Darstellung der Athenischen Verfassung. So gibt er statt einer
Idealstaatslehre im Sinne Platons eine empirisch begründete Staats-
lehre, ein System der politischen Wissenschaft, könnte man sagen.
Eingehend erörtert er die ökonomischen, wirtschaftlichen und geo-
politischen Gesichtspunkte, die für das Bestehen eines Staatswe-
sens wichtig sind; er untersucht die Bedingungen seines Gedeihens
ebenso wie die auslösenden Momente eines Verfassungsumsturzes.

48 Aristoteles, Nikomadiische Ethik V. 10; Rhetorik 1364 a/b.
47 Er führt als Beispiel die Verehrung des Heros Brasidas an; vgl. Niko-

machische Ethik V. 7.1 ff.
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Gleichmäßige Vermögensbildung, Vorherrschaft der Mittelklasse
scheinen ihm für ein gutes Staatswesen wichtig. Die politischen Be-
wegungen seiner Zeit, des 4. vorchristlichen Jahrhunderts, hatte er ge-
nau registriert. Scharf analysiert er die Eigenart, die Prinzipien der
Staatsformen: Monarchie, Aristokratie und beschränkte Demo-
kratie ( ) sind die guten ( :) Verfassungen;
Tyrannis (Diktatur), Oligarchie und unbeschränkte Demokratie ihre
Verfallsformen. In der Demokratie herrschen alle Freien, ohne Rück-
sicht auf ihr Vermögen. Ihre Prinzipien sind Gleichheit und Freiheit;
Grundlage des Gleichheitsgedankens ist, daß, wenn die Menschen in
manchen Eigenschaften gleich sind, sie es in allem sein müßten48. Der
Gedanke führt daher zur Herrschaft der Majorität. Demokratische
Freiheit heißt, zugleich herrschen und gehorchen und sein privates Le-
ben gestalten, wie man will49. In der Oligarchie dagegen herrschen
nicht die Eliten (wie in der Aristokratie), sondern die Reichen; ihr
Prinzip ist, daß die Menschen, da sie nun einmal nicht gleich seien, es
auch in politischer Hinsicht nicht sein dürften.

Eine große Rolle spielen in den Soziallehren des Aristoteles an-
thropologische Gesichtspunkte. Biologe, der er als Forscher in erster
Linie war, geht er von der grundlegenden Verschiedenheit der Menschen
nach körperlichen und geistigen Anlagen aus. Es gibt Menschen, die
von Natur dazu bestimmt sind, zu dienen und geleitet zu werden,
wenngleich auch sie Vernunftwesen sind; sie sind „Sklaven von
Natur", während andere zum Befehlen geboren sind50. Er sieht frei-
lich, daß diese Sklaven von Natur mit denen, die nach dem positiven
Recht seiner Zeit Sklaven waren, nicht notwendig identisch sind51,
aber für die Lösung des damit gegebenen Problems gibt er keinen Hin-
weis. Ähnlich sieht er das Verhältnis von Mann und Frau anthropo-
logisch bestimmt: dem Manne kommt nach seiner natürlichen Anlage
die Herrschaft zu52. Endlich sind die Griechen — interessanterweise
aufgrund klimatischer Bedingungen — sowohl den anderen Europä-
ern wie den Asiaten überlegen53.

Diese Anschauungen haben typische Bedeutung: wo immer in der
Geschichte des Rechtsdenkens die rechtliche Fixierung ständischer oder
kastenmäßiger Gliederung theoretisch gerechtfertigt werden soll,

48 Politika 1318 a; 1317 b. « Politika 1317 b.
50 Politika 1254 a. 51 Politika 1255 a.
52 Politika 1259b. Aristoteles lehrt, daß der männliche Same Form und

Wesen des Kindes bestimmt, während von der Frau nur die Materie ( )
stamme.

53 Politika 1327b.
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spielen solche anthropologische Erwägungen bei der gedanklichen Be-
gründung eine Rolle.

Wie die gesamte Philosophie des Aristoteles, so hat auch seine The-
orie der Gerechtigkeit eine ungeheure Wirkung entfaltet. Diese be-
ginnt schon im Altertum; aber der Höhepunkt liegt im Mittelalter.
Vom 13. bis zum 17. Jahrhundert beherrscht der Aristotelismus die
Universitäten Europas54, und darin kommt seiner Ethik keine un-
tergeordnete Rolle zu. Auf Aristoteles bauen die philosophischen
Systeme der Hoch- und Spätscholastik auf, und damit auch der
Thomismus, der für das katholische Denken im 19. Jahrhundert so
entscheidende Bedeutung gewonnen hat. Aber auch unabhängig von
dieser Tradition ist immer wieder gerade an Aristoteles Lehre von
Gerechtigkeit und Billigkeit angeknüpft worden: so hat z. B. im
19. Jahrhundert der „Kathedersozialist" Schmoller seine Forderung
nach sozialer Gerechtigkeit auf Aristoteles Lehre von der distribu-
tiven Gerechtigkeit gestützt55.

4. Noch eine dritte Antwort, die die Antike auf die Frage nach
dem Wesen der Gerechtigkeit des Rechts gegeben hat, hat welthisto-
rische Bedeutung erlangt: die Philosophie der Stoiker.

Ähnlich wie Aristoteles nimmt auch die stoische Philosophie eine
enge Verbindung zwischen- Materie ( ) und geistigem Prinzip
( ) an. Zwar ist die Welt Materie, aber überall verleiht der
Logos dem Stoff sein „qualitativ bestimmtes Sosein"56. Er ist das
gestaltende, die Materie bestimmende Prinzip. Er hat der Welt ihre
harmonische Ordnung gegeben57.

Man kann sich die Bedeutung dieser Lehre in ihrem Grundgedan-
ken klarmachen, wenn man sich daran erinnert, daß nach der Auf-
fassung der klassischen Vertreter der modernen Naturwissenschaften
die Materie durch die Naturgesetze bestimmt wird58.

64 Audi die protestantischen: dazu Peter sen, Gesdiidite der aristotelisdien
Philosophie im protestantischen Deutschland (1921).

55 Dazu unten Kapitel IV Abschn. VI und eigene Stellungnahme in Ka-
pitel IV Abschn. IV.

59 Pohlenz, Die Stoa I (1948), S. 67. — Die Werke der älteren stoischen
Philosophen kennen wir nur in Fragmenten und aus Berichten anderer; sie
sind gesammelt durch v. Arnim, Stoicorum Veterum Fragmenta (SVF) I—IlJ
(1903—1905), IV (Index 1924).

57 Zur Entwicklung der Logos-Lehre, auch schon vor der Stoa, vgl.
M. Heinze, Die Lehre vom Logos (1872, Neudruck 1961).

58 Diese Auffassung hat z. B. Max Planck verfochten; vgl. seinen Vortrag:
Die Einheit des physikalischen Weltbildes (Leipzig 1909).
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Dieser naturbeherrschende, g ttliche Logos erscheint aber nun zu-
gleich in der Vernunft des Menschen. Seneca (0—65) sagt: „Quid est
in homine proprium? ratio: haec recta et consummata felicitatem
hominis implevit. ergo si omnis res, cum bonum suum perfecit,
laudabilis est et ad finem naturae suae pervenit, homini autem suum
bonum ratio est: si hanc perfecit, laudabilis est et finem naturae
suae tetigit. haec ratio perfecta virtus vocatur eademque honestum
ests9."

Der Mensch hat also an der Weltvernunft teil. Damit ergibt sich
f r die Stoa eine gro artige Einheit des nat rlichen und des mora-
lischen Gesetzes: in beiden erscheint die Vernunft: sie beherrscht die
Natur; sie leitet unser Handeln. Naturgesetz und Moralgesetz sind
ebenso eins, wie das Gesetz der Geschichte. Darum kann die Stoa die
Ethik in dem Satz zusammenfassen: man mu in bereinstimmung
mit der Natur (n mlich der vernunftgelenkten Natur) leben60.
Dieses einheitliche Gesetz umschlie t das Einzel- wie das Sozialleben;
denn der Mensch ist auf Gemeinschaft angelegt61. Auch das Recht
wird damit von der Stoa in ihre Logos-Lehre einbezogen; auch das
Recht ist Ausdruck der einen, die Welt und den Menschen beherr-
schenden Vernunft.

Damit konnte die stoische Philosophie einer Lehre eine neue Grund-
lage und umfassende Bedeutung geben, die sich seit der Sophistik
in der griechischen Philosophie immer wieder geltend gemacht hatte,
dabei aber sehr unterschiedlich interpretiert worden war: der Lehre
von dem, was von Natur gerecht sei (φύσει δίκαιον). Was bedeu-
tete in dieser Wortzusammenstellung das Wort φύσει, „von Natur"?
Wir haben gesehen: es sollte damit von Anfang an ein Gegensatz
zu dem bezeichnet werden, was k nstlich geschaffen, was im Bereich
des Rechts, insbes. durch blo e Konvention oder willk rliche Setzung
(θέσει), festgelegt war62. Der Sinn dessen, was damit positiv
bezeichnet werden sollte, ist aber, wie gezeigt, nicht immer gleich ge-
blieben. Einzelne Sophisten hatten an die physische Natur, insbes. die
leiblich-seelischen Eigenschaften des Menschen gedacht — wir haben
oben eine entsprechende Stelle aus Antiphon kennengelernt. Aber
schon innerhalb der Sophistik hatte sich der Begriffsinhalt verschoben.

59 Seneca, Epistulae ad Lucilium, 76.10.
80 vgl. Chrysipp SVF III Nr. 126 (Diogenes Laertius); III Nr. 12 (Galen).
81 Er ist ein κοινωνικόν ζψον; vgl. dazu Pohlenz, aaO. I, S. 115. II

S. 66, der auf Chrysipp (SVF III Nr. 686, 346) verweist.
62 vgl. oben, S. 7/8, 16.
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In einem sophistischen Traktat, der uns auszugsweise und anonym
in einer Schrift des sp tantiken Philosophen Jamblichos (etwa 250
bis 330) erhalten ist63, wird ausgef hrt, da die Menschen nicht ohne
Gesetze leben k nnen; da sie daher durch die Natur dazu gef hrt
werden, sich an Gesetze zu binden. Hier ist offenbar schon etwas
anderes gemeint als die physische Natur. In der platonischen Philo-
sophie bekommt dann der Ausdruck φύσις (neben anderem) die Be-
deutung: Wesen einer Sache64.

Der junge Aristoteles spricht von den Normen, die der Staatsmann
aus der Natur und der Wahrheit gewinne, und meint damit die-
jenigen, die sich aus dem Wesen der Idee des Gerechten ergeben65.

hnlich wird in der eudemisdien Ethik von der φύσις der Tugend
und der Einsicht gesprochen66. „Es ist das Seiende und zugleich Sein-
sollende der platonischen Metaphysik, das er (der Ausdruck φύσις)
bezeichnet67."

In den Lehrschriften des Aristoteles taucht die Lehre vom Natur-
recht dann in einer Form auf, die sie wohl vor allem in der Rheto-
rik, in der Lehre von der Kunst der Gerichtsrede und damit in der
praktischen Jurisprudenz erhalten hatte. Danach gibt es, wie darge-
legt, zwei Arten von Recht: die eine besteht aus den Normen, die jeder
Staat sich selber gibt (νώμος ϊδιος); die andere ist ungeschrieben, aber
von universaler Geltung (νόμος άγραφος,νόμος κοινός); es ist das
φύσει δίκαιον) das Naturrecht68.

Im Rahmen der stoischen Philosophie konnte nun der schillernde
Ausdruck einen neuen Sinn gewinnen. Sie konnte alle bisherigen Be-
deutungen vereinigen. Denn die Natur ist vernunftbeherrscht; also
ist, was ihrem Gesetz entspricht, das Nat rliche, auch vern nftig.
Aber die gleiche Vernunft regiert die Natur des Menschen. Also ist,
was der praktischen Vernunft und damit ethischen Einsichten ent-

M Der sogen. Anonymus Jamblidii, erhalten in dessen „Protreptikos"; Text
bei Diels-Kranz II Nr. 89, S. 400 ff.; bersetzung bei Capelle, Vorsokratiker,
S. 380 ff.; vgl. dazu E. Wolf II, S. 140.

64 vgl. die Feststellung von Popper, Der Zauber Platons (Die offene Gesell-
schaft und ihre Feinde I, 1957), S. 111.

65 In seinem noch im Geist der platonisdien Akademie geschriebenen „Pro-
treptikos". Dazu Jaeger, Aristoteles (1923 Neudrudc 1955), S. 91.

96 Eudemische Ethik 1216 a.
87 Jaeger, aaO., S. 274.
88 vgl. Rhetorik 1368 b, 1373 b. Diese Gedanken sind in die allgemeine

Rechtslehre der r misdien Juristen eingegangen, vgl. Gains, Institutiones
(etwa 160 nach Chr.) 1.1 und Ulpian Digesten 1.1.6.1.


